
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 29 NÖ KGG 2006 Religiöse
Erziehung

 NÖ KGG 2006 - NÖ Kindergartengesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2024

Der Kindergartenerhalter und die Kindergartenleitung haben den gesetzlich anerkannten Kirchen und

Religionsgesellschaften die religiöse Erziehung der Kinder ihres Bekenntnisses im ö0entlichen Kindergarten im

Gesamtausmaß von höchstens einer Stunde wöchentlich zu gewähren. Die Eltern (Erziehungsberechtigten) können die

Kinder jederzeit schriftlich von der Teilnahme abmelden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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